
Es erscheint, zu r P erson ausgew iesen,. . .  (Name und Adresse sind aus 
S icherheitsgründen weggelassen) und gibt, die R ichtigkeit der Aussagen 
versichernd, folgendes an:

Bei der sogenannten Volkswahl am 17. 10. 1954 war ich M itglied des 
W ahlausschusses einer S tadtgem einde. In  dieser E igenschaft nahm  ich 
an der Sitzung teil, in  der nach der Auszählung in  den Stim m bezirken 
das Ergebnis fü r unsere S tadt festgelegt w urde. Auch vor der W ahl habe 
ich an m ehreren  Sitzungen teilgenom m en oder w urde von Teilnehm ern 
ausdrücklich von dem Inhalt der Besprechungen un te rrich te t. Aus eigener 
K enntnis kann ich deshalb folgendes aussagen: Auch fü r den 17. O ktober 
1954 w urden von der SED w ieder In stru k teu re  fü r  die einzelnen O rte 
eingesetzt, die an jeder Besprechung teilnahm en, obwohl sie gar n icht zu 
den einzelnen Ausschüssen gehörten. Alle W ahlvorsteher, die SED-Mit- 
glieder w aren —  und dies w aren fast alle —  w urden von diesen In stru k 
teu ren  in den le tz ten  Tagen vor der W ahl besonders geschult. In diesen 
Besprechungen ist festgelegt w orden:

Ungültig sind nu r solche Stim m zettel, bei denen säm tliche Namen 
der aufgeführten  K andidaten  einzeln sowie der un tenstehende Zusatz: 
„und die anderen am tlich bekanntgegebenen K andidaten“ durchge
strichen w orden sind. Wo noch ein K andidat oder der bezeichnete Zu
satz offen geblieben sind, soll der Stim m zettel als gültig gezählt werden. 
W eiter w urde darauf hingewiesen, daß in  den W ahlkabinen keine Blei
stifte  ausgelegt w erden durften . A ußerdem  w urde bestim m t, daß den 
W ählern bei der Ü bergabe der S tim m zettel dem Inhalt nach zu sagen 
w ar: W er fü r  den F rieden  ist, könne den Stim m zettel m it der L iste der 
N ationalen F ron t unm ittelbar einw erfen. N ur w er gegen die L iste sei, 
w ürde in die W ahlkabine gehen.

Nach der Stim m enauszählung in  den W ahlbezirken m ußten die W ahl
vorsteher persönlich die S tim m zettel m it den übrigen U nterlagen beim 
B ürgerm eister abgeben. H ier w ar auch der W ahlausschuß versam m elt. 
Die W ahlvorsteher übergaben die Stim m zettel, die als gültig fü r die 
L iste der N ationalen F ron t gezählt w orden w aren, gebündelt. Lediglich 
diejenigen, die als ungültig gezählt w aren, w urden gesondert übergeben. 
Die genaue Zahl dieser ausgesonderten Stim m zettel kann ich nicht an
geben. Es w aren m. E. aber n icht weniger als 50 Stück. Jed er einzelne 
dieser Stim m zettel w urde nun von dem B ürgerm eister dem W ahlaus
schuß vorgelegt und von uns die Zustim m ung verlangt, diese nunm ehr 
als gültig zu zählen. Da diese Stim m zettel du rchkreuzt oder beschriftet 
w aren, weigerte sich ein M itglied des Ausschusses zunächst, diesem V er
langen zuzustim m en. D er B ürgerm eister berie f sich daraufh in  auf die 
W eisungen seiner P arte i und bezeichnete das betre ffende  Ausschußmit-
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